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BGH: Zur Kündigung des Heimvertrages bei Veränderung des Gesundheitszustandes 
des Bewohners 
 
BGH, Beschl. v. 15.12.10 (Az. XII ZB 90/09) 
 
 
LS des Gerichts: 
 
Der Qualifikation als Heim im Sinne des § 
5 Abs. 3 VBVG steht die Möglichkeit des 
Heimträgers nicht entgegen, den Heimver-
trag zu kündigen, wenn sich der Gesund-
heitszustand des Bewohners so verändert, 
dass dem Heimträger eine sachgerechte 
Betreuung nicht mehr möglich ist (im An-
schluss an Senatsbeschluss1 vom 23. Janu-
ar 2008 - XII ZB 176/07 - FamRZ 2008, 
778, 781).  
 
(…) 
 
Aus den Gründen:  
 
I.  
 
1. Die Antragstellerin wurde am 16. Januar 
2007 zur Betreuerin der mittellosen Be-
treuten mit dem Aufgabenkreis Vermö-
genssorge bestellt. Sie streitet um die Höhe 
ihrer gegen die Staatskasse festzusetzenden 
Vergütung.    
  
Die Betreute lebt in den Diakonischen 
Werken H. in einer vollstationären Einrich-
tung der Eingliederungshilfe. Nach dem 
Betreuungsvertrag vom 12. Oktober 1991 
schuldet der Träger neben der Überlassung 
einer geeigneten Unterkunft u.a. medizi-
nisch-pflegerische Betreuung, Vollverpfle-
gung, Gestellung von Bettwäsche, die Be-
schaffung persönlicher Kleidung sowie 
Reinigung der Wohneinheit und der Klei-
dung - beides ggf. in pädagogischen Übun-

                                                 
1 BGH, Beschl. v. 23.01.08; online zugänglich unter 
BGH-Entscheidungssammlung >>> 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art
=en&sid=b75387fe634a91dfc15601390490c6e8&n
r=43072&pos=0&anz=1 <<< (pdf.) 

gen gemeinsam mit der Betreuten; ferner 
Betreuung in der Freizeit, Unterstützung 
bei der Besorgung von persönlichen Ange-
legenheiten, ärztliche Versorgung im 
Rahmen öffentlicher Hilfen durch ange-
stellte oder frei praktizierende Ärzte. Im 
Falle einer Erkrankung ist eine durchge-
hende Betreuung gewährleistet.  
 
Nach § 1 Abs. 4 des Betreuungsvertrags 
passt "der Einrichtungsträger seine 
Leistungen im Rahmen seiner Möglich-
keiten einem sich verändernden Ge-
sundheitszustand des Bewohners an". 
Nach § 7 Abs. 5 des Vertrags kann der 
Träger das Vertragsverhältnis aus wich-
tigem Grund kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt dabei "insbesondere vor, 
wenn … der Gesundheitszustand der 
Bewohnerin sich so verändert, dass dem 
Einrichtungsträger eine sachgerechte 
Betreuung nicht mehr möglich ist".  
 
2. Die Antragstellerin hat für die Zeit vom 
13. Januar 2007 bis 12. Januar 2008 eine 
Vergütung von insgesamt (703,50 € + 
552,75 € + 502,50 € + 502,50 € =) 
2.261,25 € geltend gemacht; dabei hat sie 
einen Stundensatz von 33,50 € und einen 
monatlichen Stundenansatz nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 VBVG 
(mittelloser Betreuter, der seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt nicht in einem Heim hat) 
zugrunde gelegt. Das Amtsgericht hat die 
Vergütung für den genannten Zeitraum auf 
1.407 € festgesetzt. Dabei hat es den Stun-
densatz ebenfalls mit 33,50 € bemessen. Es 
hat seiner Festsetzung jedoch den geringe-
ren monatlichen Stundenansatz des § 5 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VBVG (mittello-
ser Betreuter, der seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem Heim hat) zugrunde 
gelegt. Die hiergegen gerichtete sofortige 
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Beschwerde hat das Landgericht zurück-
gewiesen.  
 
3. Das Oberlandesgericht2 möchte die 
hiergegen erhobene zugelassene sofortige 
weitere Beschwerde zurückweisen. Das 
Oberlandesgericht ist der Auffassung, dass 
die von der Betreuten bewohnte Einrich-
tung als Heim im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 
2, Abs. 3 VBVG zu qualifizieren ist mit 
der Folge, dass der Vergütung der Antrag-
stellerin der in § 5 Abs. 2 Satz 1 VBVG 
vorgesehene - niedrigere - Stundenansatz 
zugrunde zu legen ist.   
 
a) Zwar habe der Begriff des Heimes durch 
§ 5 Abs. 3 VBVG eine eigenständige Defi-
nition erfahren. Diese sei aber weitgehend 
der öffentlich-rechtlichen Definition in § 1 
HeimG nachgebildet. Allerdings unter-
schieden sich beide Vorschriften in ihrem 
Normzweck: Während es in § 1 HeimG um 
die Notwendigkeit besonderer Beaufsichti-
gung und die Gewährleistung personeller 
und sächlicher Standards gehe, beruhe die 
an einen Heimaufenthalt anknüpfende Dif-
ferenzierung des Stundenansatzes in  § 5 
VBVG auf der Vermutung, dass ein Leben 
des Betreuten in einer Einrichtung mit 
heimmäßiger Versorgung für den Betreuer 
mit geringerem Arbeitsaufwand verbunden 
sei als ein Leben des Betreuten außerhalb 
einer solchen Einrichtung. Diese unter-
schiedliche Zielsetzung beider Normen 
schließe es indes nicht aus, bei der Ausle-
gung des § 5 Abs. 3 VBVG bestimmte 
Erfahrungssätze anzuwenden, die an die 
öffentlich-rechtliche Qualifikation der Ein-
richtung anknüpften, in der sich der Be-
treute aufhalte. Insbesondere werde sich 
die Qualifikation als "Heim" im Sinne des 
§ 5 Abs. 3 VBVG bei einer - wie auch hier 
- stationären Einrichtung der Behinderten-

                                                 
2 OLGR Celle 2009, 560 = FGPrax 2009, 157 = 
BtPrax 2009, 184 = IQB-Internetportal >>> 
http://www.iqb-
in-
fo.de/OLG_Celle_07_05_09_Betreuerverguetung.p
df <<< (pdf.) 

hilfe bejahen lassen, darüber hinaus im 
Allgemeinen aber auch bei allen Einrich-
tungen, die ihrerseits als Heim im Sinne 
des § 1 Abs. 1 HeimG anzusehen seien. 
Hinsichtlich der von der Betreuten be-
wohnten Einrichtung stelle bereits der Um-
stand, dass die zuständigen Behörden die 
Einrichtung als Heim behandelten und ih-
rer Heimaufsicht unterstellten, ein gewich-
tiges Indiz dafür dar, dass die Vorausset-
zungen des § 1 Abs. 1 HeimG erfüllt seien. 
In solchen Einrichtungen werde typischer-
weise davon auszugehen sein, dass der 
Betroffene in einer Weise betreut und ver-
sorgt werde, die für den Betreuer mit einer 
spürbaren Arbeitsentlastung bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben einhergehe. 
Auch die inhaltliche Prüfung des Betreu-
ungsvertrags ergebe im vorliegenden Fall, 
dass die danach zu erbringenden Betreu-
ungs- und Versorgungsleistungen gegen-
über der Unterkunftsgewährung keines-
wegs von untergeordneter Bedeutung sei-
en. Gerade auch die in diesem Vertrag ent-
haltene Klausel, nach welcher der Einrich-
tungsträger seine Leistungen im Rahmen 
seiner Möglichkeiten an den veränderten 
Gesundheitszustand eines Bewohners an-
zupassen habe, sei eine heimtypische Re-
gelung, die den Aufenthalt in einem Heim 
von den verschiedenen Formen des betreu-
ten Wohnens maßgeblich unterscheide.   
 
b) Das in § 7 Abs. 3 des Betreuungsver-
trags vorbehaltene Kündigungsrecht für 
den Fall einer beim Bewohner eintre-
tenden Verschlechterung des Gesund-
heitszustandes hindert  nach Auffassung 
des Oberlandesgerichts nicht, die von 
der Betreuten bewohnte Einrichtung 
sowohl in öffentlich-rechtlicher als auch 
in vergütungsrechtlicher Hinsicht als 
Heim zu qualifizieren.  
 
Zwar sei es für den öffentlich-rechtlichen 
Heimbegriff unabdingbar, dass der Ein-
richtungsträger neben der Unterkunft auch 
Betreuung und Verpflegung anbiete und 
damit eine Versorgungsgarantie für den 
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Fall der Verschlechterung des Gesund-
heitszustandes übernehme. Daraus könne 
indes nicht geschlossen werden, dass eine 
Einrichtung schon dann nicht als Heim 
anzusehen sei, wenn sie sich in ihren Ver-
trägen das Recht vorbehalte, dem Bewoh-
ner im Falle einer Verschlechterung seines 
Gesundheitszustandes zu kündigen. Für die 
öffentlich-rechtliche Qualifikation als 
Heim sei vielmehr erforderlich, aber auch 
ausreichend, dass - wie auch im vorliegen-
den Fall - für den Bewohner eine Versor-
gungsgarantie übernommen werde, die sich 
im Rahmen der personellen und sachlichen 
Ausstattung der Einrichtung halte. So kön-
ne kein Zweifel bestehen, dass Altenheime 
als Heime im Sinne des § 1 Abs. 1 HeimG 
einzustufen seien, auch wenn sie nicht die 
Leistungen eines Pflegeheimes gewährleis-
ten oder erbringen könnten. Die vergü-
tungsrechtliche Eigenständigkeit des 
Heimbegriffs nach § 5 Abs. 3 VBVG ge-
biete keine andere Beurteilung. Die bloße 
Kündigungsmöglichkeit bei Verschlechte-
rungen in der Gesundheit eines Bewohners  
ändere nichts daran, dass der Betroffene in 
Zeiträumen, in denen er in der Einrichtung 
wohne, einen vertragsmäßigen Anspruch 
auf heimmäßige Versorgung und Betreu-
ung habe und der Betreuer durch diese 
Lebenssituation des Betroffenen typi-
scherweise in seinen Aufgaben entlastet 
werde.   
 
c) Das Oberlandesgericht sieht sich an ei-
ner eigenen Entscheidung nach Maßgabe 
der unter b) dargestellten Grundsätze durch 
die Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Dresden3 vom 21. April 2006 (3 W 446/06 
- FamRZ 2007, 499) gehindert. In dieser 
Entscheidung geht das Oberlandesgericht 
Dresden davon aus, dass eine Einrichtung 
bereits dann nicht als Heim im Sinne des § 

                                                 
3 OLG Dresden, Beschl. v. 21.04.06; online im 
Volltext unter Sachsen.de – Entscheidungssamm-
lung sächsischer Gericht >>> 
http://www.justiz.sachsen.de/entscheidungen/doc
uments/3W0446_06.pdf  
 <<< (pdf.) 

5 Abs. 3 VBVG (und wohl auch des § 1 
Abs. 1 HeimG) angesehen werden könne, 
wenn der Einrichtungsträger den Heimver-
trag im Falle einer außergewöhnlichen 
Steigerung des Betreuungsbedarfs des Be-
wohners, etwa im Falle einer notwendig 
werdenden stationären Versorgung, kündi-
gen könne. Diese Auffassung würde im 
vorliegenden Fall dazu führen, die von der 
Betreuten bewohnte Einrichtung - entge-
gen der Beurteilung des vorlegenden Ober-
landesgerichts - nicht als Heim anzusehen 
und die Vergütung der Antragstellerin - 
wie von dieser begehrt - unter Zugrundele-
gung der in § 5 Abs. 2 Satz 2 VBVG gere-
gelten Stundenansätze - festzusetzen.    
  
 
II.  
 
1. Die Vorlage ist nach § 28 Abs. 2 FGG 
(zur Anwendbarkeit alten Rechts vgl. § 
111 Abs. 1 FGG-Reformgesetz) zulässig. 
Der Senat hat anstelle des Oberlandesge-
richts über die sofortige weitere Beschwer-
de zu entscheiden.   
 
2. Die sofortige weitere Beschwerde ist 
zulässig, aber nicht begründet.  
 
Die von der mittellosen Betreuten bewohn-
te Einrichtung erfüllt die Voraussetzungen 
eines Heims im Sinne des § 5 Abs. 3 
VBVG mit der Folge, dass sich die Vergü-
tung der Antragstellerin auf der Grundlage 
der in § 5 Abs. 2 Satz 1 VBVG geregelten 
Stundenansätze bemisst.   
  
a) Die Qualifikation der von der Betreuten 
bewohnten Einrichtung als Heim ergibt 
sich indiziell bereits aus dem Umstand, 
dass es sich um eine stationäre Einrichtung 
der Behindertenhilfe handelt und dass die 
zuständigen Behörden die Einrichtung als 
Heim im Sinne des § 1 HeimG ansehen 
und der Heimaufsicht unterstellen. Die 
Qualifikation als Heim folgt aber auch aus 
dem Leistungskatalog des mit der Betrof-
fenen geschlossenen Betreuungsvertrags, 
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nach dem die von der Einrichtung zu 
erbringenden Betreuungs- und Versor-
gungsleistungen gegenüber der Unter-
kunftsgewährung keineswegs von unterge-
ordneter Bedeutung sind und der Einrich-
tungsträger seine Leistungen im Rahmen 
seiner Möglichkeiten an den veränderten 
Gesundheitszustand eines Bewohners an-
zupassen hat. Auf die unter I 3.a) wieder-
gegebene ausführliche Begründung im 
Vorlagebeschluss, die sich der Senat zu 
eigen macht, wird Bezug genommen.  
  
b) Der Umstand, dass der Einrichtungsträ-
ger den mit der Betreuten geschlossenen 
Betreuungsvertrag nach dessen § 7 Abs. 3 
aus wichtigem Grund kündigen kann und 
ein solcher wichtiger Grund insbesondere 
dann vorliegen soll, wenn der Gesund-
heitszustand der Bewohnerin sich so ver-
ändert, dass dem Einrichtungsträger eine 
sachgerechte Betreuung nicht mehr mög-
lich ist, steht - wie das vorlegende Ober-
landesgericht überzeugend dargetan hat - 
dieser Beurteilung nicht entgegen.  
  
Zum einen wiederholt die vertragliche Re-
gelung nahezu wörtlich einen Kündi-
gungsgrund, den das bis zum 30. Septem-
ber 2009 geltende Recht ausdrücklich vor-
sah. Dieses Recht bleibt für die Qualifika-
tion der Einrichtung als Heim – jedenfalls 
für den  hier in Frage stehenden Abrech-
nungszeitraum - weiterhin maßgebend 
(vgl. näher: § 4 b Abs. 3 Nr. 2 HeimG in 
der bei Abschluss des Betreuungsvertrags 
geltenden Fassung; damit in der Sache 
identisch später der bis zum 30. September 
2009 geltende § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 
HeimG. Die §§ 5 bis 9 und teilweise § 14 
HeimG sind mit Wirkung vom 1. Oktober 
2009 aufgehoben worden durch Art. 3 des 
Gesetzes zur Neuregelung der zivilrechtli-
chen Vorschriften des Heimgesetzes nach 
der Föderalismusreform vom 29. Juli 2009 
BGBl. I 2319. Das als Artikel 1 dieses Ge-
setzes zum 1. Oktober in Kraft getretene 
Gesetz zur Regelung von Verträgen über 
Wohnraum mit Pflege- und Betreuungs-

leistungen [Wohn- und Betreuungsver-
tragsgesetz - WBVG] sieht in § 12 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 2 lit. b in Verbindung mit § 8 
Abs. 4 eine gegenüber dem bisherigen 
Recht modifizierte Kündigungsmöglichkeit 
vor und gilt zukünftig auch für Altverträge 
nach Maßgabe seines § 17 Abs. 1).  
  
Zum anderen wird eine Einrichtung zwar 
nur dann als "Heim" im Sinne des § 5 Abs. 
3 VBVG angesehen werden können, wenn 
der Einrichtungsträger eine umfassende, 
von der aktuellen Situation des Betroffenen 
grundsätzlich unabhängige und dadurch 
den Betreuer dauerhaft entlastende Versor-
gungsgarantie übernommen hat.4 
 
Eine solche Garantie liegt aber - für den 
Abrechnungszeitraum heimtypisch (vgl. § 
6 Abs. 1 HeimG aF, jetzt § 8 Abs. 4 
WBVG) - bereits in der Abrede des 
Betreuungsvertrags, nach welcher der Ein-
richtungsträger seine Leistungen im Rah-
men seiner Möglichkeiten an den veränder-
ten Gesundheitszustand eines Bewohners 
anzupassen hat. Eine darüber hinausge-
hende, von seinen personellen und säch-
lichen Möglichkeiten losgelöste Versor-
gungszusage wird ein Heimträger ver-
nünftigerweise nicht eingehen (vgl. jetzt 
§ 8 Abs. 4 WBVG). Die Forderung, nach 
der eine Einrichtung nur bei Eingehung 
einer solchen Verpflichtung als Heim 
anzusehen ist, würde daher die Diffe-
renzierung in § 5 Abs. 2 Satz 1 und 2 
VBVG (ebenso wie bei bemittelten 
Mündeln die Differenzierung in § 5 Abs. 
1 Satz 1 und 2 VBVG) praktisch unter-
laufen und im Ergebnis dem Betreuer 
eine Vergütung zuerkennen, deren Höhe 
von dem - mit einer umfassenden Ver-
sorgung in einer Einrichtung nach der 
gesetzlichen Wertung typischerweise 
verbundenen geringeren - Arbeitsauf-
wand für den Betreuer nicht mehr ge-
deckt wäre. Richtig ist zwar, dass im vor-
liegenden Betreuungsvertrag keine aus-
                                                 
4 Senatsbeschluss vom 23. Januar 2008 - XII ZB 
176/07 – FamRZ 2008, 778, 781 

 
 
 
 
 

 

© 2011 



 © IQB – Lutz Barth             IQB 2011 – Service   
Internetportal zum Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht                                      Rechtsprechungs-Report  

drückliche Verpflichtung des Einrichtungs-
trägers vorgesehen ist, der Betreuten im 
Falle einer Kündigung wegen eines ver-
schlechterten Gesundheitszustandes eine 
angemessene anderweitige Unterkunft und 
Betreuung zu angemessenen Bedingungen 
nachzuweisen. Einer solchen ausdrückli-
chen Regelung bedurfte es indes nach dem 
für den Abrechnungszeitraum geltenden 
Recht nicht, weil sich diese Verpflichtung 
für den Träger einer als Heim im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 HeimG zu qualifizierenden Ein-
richtung bereits aus dem Gesetz ergab (§ 8 
Abs. 7 HeimG aF). Im Übrigen wird auch 
insoweit auf die Erwägungen im Vorlage-
beschluss des Oberlandesgerichts, denen 
der Senat vollinhaltlich beitritt, Bezug ge-
nommen.  
  
c) Nach allem hat die Betreute im Abrech-
nungszeitraum ein Heim im Sinne des § 5 
Abs. 3 VBVG bewohnt mit der Folge, dass 
sich die Vergütung ihrer Betreuerin - wie 
vom Amtsgericht festgesetzt und vom 
Landgericht bestätigt - nach dem Stunden-
satz des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und die für 
die Betreuung pauschal anzusetzende 
Stundenzahl gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 VBVG bemisst. Die sofortige weitere 
Beschwerde der Antragstellerin war da-
nach zurückzuweisen.  
 
(…) 
 

© IQB – Lutz Barth 2010 
>>> Impressum/Haftungsausschluss <<< 
Für Anregungen und Kritik ist der Verfasser 

verbunden. 
Web: http://www.iqb-info.de 

E-mail: webmaster@iqb-info.de 
 

 
 
 
 
 

 

© 2011 

http://www.iqb-info.de/IQB_Haftungsausschluss.htm
http://www.iqb-info.de/
mailto:webmaster@iqb-info.de
mailto:webmaster@iqb-info.de

